
Zeitschrift: Zappelnde Leinwand : eine Wochenschrift fürs Kinopublikum

Herausgeber: Zappelnde Leinwand

Band: - (1924)

Heft: 3

Artikel: Sünden der Justiz

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-731745

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-731745
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


3<wi>elnte4teinttxmfr
mmt tttoftettfiftgift fini Jtftfo-UttMitwm

©eranttPorf(id?er Herausgeber unî> Verleger: IKoberf Huber.
IKebaffiou : Robert Huber / 3ofepb 2Beibe(.
Sriefabreffe : Haupfpofffad?. pojïfcbecf^onfo VIII/2826.
SejugSpreiS ttierfeljährl. (13 ©r.) Jr. 3.50, (Siujet^r. 30 Gts.

Mmmmttn 3 3 Zùbt&am 1924
3nt)aUötterseici)ni0: ©ünben ber 3u(tij - 2Benn id) Rtnobireffor wäre - #arrî)
pieï in 3ürid) - Stud) ©iner, ber jutn gi(m ttnff - 3ürd)er 3Mmfd)ut><©d)tmnbeI - 2Bie
id? meinen erfTen ©offar nerbienfe - Äreuj unb Quer burcfy bie Jitmwelf. - preibaufgabe.

(Sünbeti 6er 3uffi's.
3oumalijt Gtampbelf f?af gtpei ©3ünfd)e. ©en einen, rafd?môglid)fï non

feinem freitfücbfigen ©3eibe lossufommen unb ben atrberen, bas Verlangen
nad) einem auferorbentlid)en unb auffcbenerregenben (Stoff für eine Slrtifeb
ferie, bie ibn befannt machen [oft. ©as ©eben unb treiben innerhalb ber

Oefangnismauern fdjeint ibm bas richtige Sbema p fein unb er begebt
eine ftrafbare Hanblung, bamit man ibn einfperrt. ffaum im (Gefängnis,
üerftebt er ftd) fd?on beliebt p mad)en, burd) bie ©erbinberung ber $lud)t
3ol?n ©orr's, einem gefährlichen ©anbiten. ©as ©ertrauen ber ©3arter
fiebert ibm manche ©orfeile. Grr lernt im ©efängnis ein reipnbes junges
©täbchen fennen, bas ebenfalls eine (Strafe abftben muß. (fampbell tnirb
feines guten ©efragens tnegen ein Seil ber (Strafe bebingf erlaffen unb
ber 3ufalf mill es, baß gleichseitig aud) feine neue ©efannffd)aff frei tnirb.
<£r folgt ibr nad) Haufe unb ftnbet eine Slnftellung als ©anfangeffellfer.

21ud) 3ad ©orr erfreut fid) ber golbenen Jreibetf. Slber er tnirb non
einem ©eteftinen nerfolgt unb fann fid) nur baburd) flüd)ten, baß er biefen

erfd?ießt. ©ureb nerfd)iebene ümßänbe fallt ber ©erbad)t auf (Campbell.
3111e 3oid?cn fpreeften gegen ibn unb er tnirb non ben ©efdjtnorenen jum
Sobe nerurteilt.

Campbell iff hingerichtet unb für bie bürgerlid)en ©erid)te tot. 21ber

es tnirb feine ilnfcpulb betniefen unb ber ©3if[enfd)aff fallt bie Slufgabe su,

burd) Slntnenbung eines neuen ©erfabrens ben Soten ins ©eben suruersu»

rufen unb bas 3uftisoerbred)en gut su mad?en.
311s dampbell nernimmt, baß fid) feine Jrau fd)eiben lief, ftebt er auch

feinen gtoeifen ©5unfd) erfüllt. Orr beginnt bas ibm neuct'bings gefd)entte

©eben an ber (Seite feiner ©efängnis»©efannffd)aft.

* *
IBenn i<h Htnobireffor ©are

©on (Sgon 3acobfobn.
©lein portier, ben id? botte, müßte ein Slfa>nfe'©iebfe»S?anaffer fein;

«in (Sprachgenie, ein Slflestnijfer.
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Sünden der Justiz.
Journalist Campbell hat zwei Wünsche. Den einen, raschmöglichst von

seinem streitsüchtigen Weibe loszukommen und den anderen, das Verlangen
nach einem außerordentlichen und aufsehenerregenden Stoff für eine Artikelserie,

die ihn bekannt machen soll. Das Teben und Treiben innerhalb der

Gefängnismauern scheint ihm das richtige Thema zu sein und er begeht
eine strafbare Handlung, damit man ihn einsperrt. Kaum im Gefängnis,
Versteht er sich schon beliebt zu machen, durch die Verhinderung der Flucht
Zohn Dorr's, einem gefährlichen Banditen. Das Vertrauen der Wärter
sichert ihm manche Vorteile. Cr lernt im Gefängnis ein reizendes junges
Mädchen kennen, das ebenfalls eine Strafe absitzen muß. Campbell wird
seines guten Betragens wegen ein Teil der Strafe bedingt erlassen und
der Zufall will es, daß gleichzeitig auch seine neue Bekanntschaft frei wird.
Cr folgt ihr nach Hause und findet eine Anstellung als Bankangestellter.

Auch Zack Dorr erfreut sich der goldenen Freiheit. Aber er wird von
einem Detektiven verfolgt und kann sich nur dadurch flüchten, daß er diesen

erschießt. Durch verschiedene Umstände fällt der Verdacht auf Campbell.
Alle Zeichen sprechen gegen ihn und er wird von den Geschworenen zum
Tode verurteilt.

Campbell ist hingerichtet und für die bürgerlichen Gerichte tot. Aber

es wird seine Unschuld bewiesen und der Wissenschaft fällt die Aufgabe zu,

durch Anwendung eines neuen Verfahrens den Toten ins Teben zurückzurufen

und das Zustizverbrechen gut zu machen.
^

Als Campbell vernimmt, daß sich seine Frau scheiden ließ, sieht er auch

seinen zweiten Wunsch erfüllt. Cr beginnt das ihm neuerdings geschenkte

Veben an der Seite seiner Gefängnis-Bekanntschaft.

Wenn ich Kinodirektor wäre
Von Cgon Zacobsohn.

Mein Portier, den ich hätte, müßte ein Adonis-Dedke-Kanaster sein,-

ein Sprachgenie, ein Alleswisser.
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